
Männerorganisationen kriti-
sieren, die heutige Gerichts-
praxis schliesse Väter von der 
Kinderbetreuung aus. Richter 
und Anwälte widersprechen: 
Die Urteile seien vielfältig, 
spiegelten aber die gesell-
schaftliche Realität.

von denise lachat 

Bern Das neue Unterhaltsrecht ver-
langt von den Eltern bei einer Tren-
nung, dass jeder Elternteil «nach sei-
nen Kräften» für den Unterhalt der 
Kinder sorgt. Dieses Prinzip hiess der 
Nationalrat letzte Woche gut.

Einseitige Gerichtspraxis?
Statistisch gesehen sind die Kräfte 

heute noch sehr ungleich verteilt. Meist 
ist es der Vater, der den Grossteil des 
Einkommens erwirtschaftet, während 
sich die Mutter um die Kinderbetreuung 
kümmert. Daran werde sich so rasch 
nichts ändern, ärgerte sich  Markus 
Theunert, Präsident des Dachverbands 

der Männer- und Väterorganisationen 
Männer.ch, nach dem Nationalratsent-
scheid. Statt auf die Forderung der SVP 
nach einer symmetrischen Aufteilung 
der Erwerbsarbeit einzugehen, werde 
mit Hilfe der Linken auch künftig die 
gängige Gerichtspraxis zementiert. 

Theunert sagt, die sei immer noch 
einseitig auf die Frauen als Betreuerin-
nen ausgerichtet. «Wenn ein Vater 
beim Gericht einen Tag Betreuung pro 

Woche für sein Kind beantragt, kann er 
zu hören bekommen, er könne sein 
Pensum nicht reduzieren: Er muss Voll-
zeit arbeiten, damit die Mutter die Krip-
penkosten decken kann.»

«Oft wird generalisiert»
Dominik Scherrer, Präsident der 

 Zivilkammer für Familienrecht am 
Kantonsgericht St. Gallen, kann sich 
ein Seufzen nicht verkneifen. Beim 

Thema Scheidungen werde oft genera-
lisiert, dabei gäben sich die Richter 
enorm Mühe, jedem Einzelfall gerecht 
zu werden. Und diese unterschieden 
sich nun einmal stark. Scherrer räumt 
zwar ein, dass es häufig die Mutter sei, 
welche nach einer Trennung die Be-
treuung der Kinder wahrnehme. «Das 
liegt aber nicht an den Gerichten, son-
dern an der gesellschaftlichen Reali-
tät.» Ein Halbe-halbe-Modell töne zwar 
ideal, scheitere aber häufig an prakti-
schen Problemen.

Zum einen verdienten Frauen meist 
weniger als Männer. «Wenn eine Frau 
50 Prozent arbeitet und der Mann sein 
Pensum nach der Scheidung ebenfalls 
auf 50 Prozent reduziert, dann reicht 
das Geld manchmal nicht mehr zum 
Leben.» Zum anderen sei ein Vater, der 
sich während der Ehe kaum um die 
Kinder gekümmert habe und bei der 
Scheidung plötzlich sein Arbeits-
pensum halbieren wolle, wenig glaub-
würdig. Scherrer sagt: «Man kann bei 
einer Scheidung nicht von heute auf 
morgen alles auf den Kopf stellen, 
 zumal ja das Wohl der Kinder im Zen-
trum stehen muss.» Einen Trend beob-
achtet Scherrer allerdings: Es gebe 
 immer mehr Mütter, die Teilzeit arbei-
teten, und dieses Rad drehten die Rich-

ter im Falle einer Scheidung «selbstver-
ständlich nicht» zurück. Wenn eine 
Frau zu 50 oder sogar zu 80 Prozent be-
rufstätig sei, wenn das jüngste Kind 
fünf Jahre alt sei, dann ändere ein 
 Gericht diese Situation nicht.

Ein kleiner Trend
Die vom Bundesgericht vorgege-

bene und ebenfalls von der SVP kriti-
sierte Praxis, wonach einer Mutter 
Teilzeitarbeit erst zugemutet werden 
kann, wenn das jüngste Kind zehn 
Jahre alt ist, und Vollzeit, wenn das 
jüngste Kind 16 Jahre erreicht hat, 
kommt laut Scherrer in der Regel zum 
Zug bei noch nicht auswärts berufs-
tätigen Müttern, die sich dem Haushalt 
und der Kindererziehung widmen oder 
gewidmet haben, und bei eher lang-
jährigen Ehen.

Auch Anwälte nuancieren. «Früher 
galt der Standard: Der Vater erhält das 
Besuchsrecht an zwei Wochenenden 
pro Monat plus die Hälfte der Ferien. 
Heute kommt oft der schulfreie Mitt-
wochnachmittag, inklusive Übernach-
tung, hinzu», sagt Pierre-Dominique 
Schupp, Präsident des Schweizerischen 
Anwaltsverbands. Das sei zwar kein 
Fifty-fifty-Modell, spiegle aber doch 
einen Trend.
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Schaffhausen, im Juni 2014

W I R  DA N K E N  H E R Z L I C H

für die grosse Anteilnahme, die wir beim Abschied von meinem lieben Mann, unserem Vater

Walter (Wulli) Grossenbacher-Bollinger
erfahren durften.

Ein besonderer Dank gilt Frau Pfarrer Esther Schweizer für die einfühlsame und tröstend
gestaltete Trauerfeier.
Unser Dank gilt allen, welche unseren lieben Verstorbenen zur letzten Ruhe begleitet haben.
Dank auch allen für die vielen Karten, Geldspenden und Spenden an die Schweizerische Berg-
hilfe.

Die Trauerfamilie
A1375145

Wenn ihr mich sucht,
sucht mich in euren Herzen.
Hab ich dort eine Bleibe gefunden,
werde ich immer bei euch sein.

Rainer Maria Rilke

Traurig, aber mit Liebe und Dankbarkeit, nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann,
meinem Schwiegersohn, unserem Bruder, Schwager, Onkel und Freund

Rainer Kraft
13. Juni 1946 – 21. Juni 2014

Nach geduldig ertragener Krankheit ist er friedlich eingeschlafen.
Und immer sind da Gedanken an schöne Momente, Bilder, Gefühle und Spuren Deines Lebens,
die uns an Dich erinnern und uns trösten.

3027 Bern
Murtenstrasse 239 Irene Kraft-Meier

Peter und Marlyse Kraft-Bärfuss mit Familie
Lisbeth und Alfred Feichtinger-Kraft mit Familie
Heidegard Römer-Meier

Marte Römer
Karin und Werner Tinschert-Meier mit Familie
Felicitas Meier-Achter
Verwandte, Anverwandte und Freunde

Die Trauerfeier mit anschliessender Urnenbeisetzung, zu der Sie herzlich eingeladen sind,
findet am Freitag, 27. Juni 2014, um 14.30 Uhr in der grossen Kapelle des Krematoriums im
Bremgartenfriedhof in Bern (Weyermannsstrasse 1) statt.
Wer Rainer anders als mit Blumen ehren möchte, gedenke der Schweizerischen Krebsliga,
Bern, Postkonto 30-4843-9, Vermerk: Rainer Kraft.

A1375521
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Das Volk soll erneut über die 
Unternehmenssteuerreform 
entscheiden, fordert die SP. 
Trotz eines ermutigenden 
Entscheides des Zürcher  
Regierungsrates dürfte letzt-
lich weder der politische  
noch der juristische Weg  
ans Ziel führen.

VON MICHAEL BRUNNER 

BERN Die SP führt einen Kampf an allen 
Fronten gegen die Unternehmens-
steuerreform II. Weil der Bundesrat die 
Stimmenden vor der Abstimmung vor 
gut drei Jahren schlecht bis falsch infor-
miert hat, will die Partei eine Wiederho-
lung der Abstimmung. Gestern war in 
diesem Kampf ein wichtiger Tag.

Politische Ebene: In der von der  
SP veranlassten ausserordentlichen 
 Session zum Thema waren die Bürger-
lichen nicht bereit, der Linken ent-
gegenzukommen. Weder die Auf-
hebung der Unternehmenssteuer-
reform II noch Vorstösse, die die im 
Vorfeld der Abstimmung nicht erwar-
teten Steuerausfälle begrenzen woll-
ten, hatten eine Chance. Ganz im 
Gegenteil stimmte der Rat einer  Motion 
des Schaffhauser SVP-Nationalrates 
Thomas Hurter zu, der weitere Steuer-
senkungen vorsieht, und zwar für Fir-
men, welche in der Schweiz forschen 
(vergleiche Kasten).

Juristische Ebene: Nach dem Berner 
Regierungrat hat auch der Zürich Re-
gierungsrat einer Abstimmungsbe-
schwerde aus SP-Kreisen, konkret des 
Zürcher SP-Nationalrates und Rechts-
professors Daniel Jositsch, inhaltlich 
weitgehend recht gegeben. Zwar trat er 
formal nicht auf die Beschwerde ein. 
Aber er leitet das Anliegen an den Bun-
desrat weiter. Dieser soll darüber ent-
scheiden, ob nochmals abgestimmt 
werden muss.

Beschwerde beim Bundesgericht
Politisch dürfte der Weg damit ver-

sperrt sein. Die SP will zwar weiter 
Druck machen, aber die bürgerliche 
Mehrheit scheint zu keiner Korrektur 
bereit. Auf juristischem Feld wird der 
Bundesrat wohl demnächst über die Be-
schwerden aus Bern und Zürich ent-
scheiden. Zusätzlich hat SP-Nationalrä-
tin Margret Kiener Nellen die Berner 
Beschwerde bereits ans Bundesgericht 
weitergezogen, ein Schritt, den  Jositsch 
ebenfalls plant. Ob das Bundesgericht 
noch dieses Jahr einen Entscheid fällt, 
ist offen.

Auch wie der juristische Hosenlupf 
endet, ist unklar. Der Zürcher Regie-

rungsrat hält in seinem Entscheid fest, 
dass die Abstimmungserläuterungen 
«in erheblichem Mass unvollständig» 
seien, das habe Bundesrätin Eveline 
Widmer-Schlumpf vor dem Parlament 
selber eingeräumt. Das Abstimmungs-
ergebnis (50,5 Prozent Ja) sei zudem 
knapp – also hätte das Ergebnis bei 
richtiger Information gut anders aus-
fallen können. Das spricht für die Be-
schwerden. «Würde ich keine Chance 
sehen, hätte ich nicht ein ganzes 
 Wochenende an der Beschwerde 
 gearbeitet», sagt denn auch Kiener 
 Nellen. Hoffnung macht ihr das Bei-
spiel Laufental aus den 80er-Jahren. 
Nachdem Missstände bei der ersten 
Abstimmung aufgedeckt worden wa-
ren, durften die Laufentaler ein zwei-
tes Mal abstimmen und entscheiden, 
von Bern zum Kanton Baselland zu 
wechseln.

So oder so historisch
Tobias Jaag, Staatsrechtsprofessor 

an der Universität Zürich, zeigte sich in 
einer ersten Reaktion trotzdem skep-
tisch: «Der juristische Weg scheint mir 
nicht ans Ziel zu führen.» Es fehle wohl 
das Rechtsmittel. Kiener Nellen selber 
räumt ein, dass sich das Bundesgericht 
schwerer tun wird als beim Fall Lau-
fental. Der Grund: Damals ging es nicht 

um eine nationale Abstimmung. Weil 
das Bundesgericht kein Verfassungs-
gericht ist, kann es auf Bundesebene 
weniger gut eingreifen. «Würde das 
Bundesgericht uns Recht geben, wäre 
dies ein historischer Entscheid.» Sie 
lässt durchblicken, dass auch eine ju-

ristische Niederlage mit freundlicher 
Urteilsbegründung für die SP positiv 
sein könnte. Und Jositsch geht davon 
aus, dass der Fall so oder so «als Para-
debeispiel für eine Abstimmungsbe-
schwerde in die juristischen Schulbü-
cher» eingehen wird.

SP kämpft weiter für neue Abstimmung Journal

Freispruch für geplante  
Bücherverbrennung
BERN Die angekündigte Verbrennung 
einer Bibel und eines Korans auf dem 
Bundesplatz bleibt straffrei. Ein Berner 
Einzelrichter hat zwei Inder und einen 
Schweizer vom Vorwurf der Störung 
der Glaubens- und Kultusfreiheit  
freigesprochen. Letztlich hätten im 
 November auf dem Bundesplatz keine 
Bücher gebrannt, und es sei bei der 
blossen Ankündigung geblieben. Eine 
solche sei nicht strafbar, befand der 
Richter gestern. Allerdings habe das 
Trio die Grenzen der persönlichen Frei-
heit überschritten und Mitmenschen in 
deren religiösen Gefühlen verletzt.

Schweizer sind hilfsbereit  
und stimmfaul
BERN Schweizer leben lange, sind 
arbeitsam und hilfsbereit. Einkommen, 
Beschäftigung und Umweltqualität 
sind in der Schweiz in einem Vergleich 
der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) hoch, die Korruption ist tief. 
Schlechte Noten erhält die Schweiz in-
des bei der Wahlbeteiligung. Diese liegt 
bei 48 Prozent, wie in den USA. In Bel-
gien, Luxemburg und Australien liegt 
sie bei über 90 Prozent. Punkto durch-
schnittlicher Lebenserwartung liegt 
die Schweiz mit 82,2 Jahren auf Platz 2 
hinter Japan mit 82,7 Jahren.

Arbeiterhilfswerk  
heisst neu «Solidar Suisse»
BERN Zum 75-Jahr-Jubiläum gibt sich 
das Schweizerische Arbeiterhilfswerk 
(SAH) einen neuen Namen und heisst 
ab sofort «Solidar Suisse». Gleichzeitig 
weitet Solidar Suisse seine Arbeit aus 
und setzt sich auch in China für faire 
Arbeitsbedingungen ein. Solidar Suisse 
engagiert sich in zwölf Ländern. Vom 
Namenswechsel nicht  betroffen sind 
die 10 regionalen SAH-Vereine in der 
Schweiz. Sie sind unabhängige Organi-
sationen, die Programme für Erwerbs-
lose anbieten und Asylsuchende und 
Migranten unter stützen.

Löhne der Parlamentarier  
nicht offenlegen
BERN Der Nationalrat will keine gläser-
nen Parlamentarier. Er hat gestern eine 
parlamentarische Initiative abgelehnt, 
die alle beruflichen und nicht beruf-
lichen Einkünfte der Parlamentsmit-
glieder offenlegen wollte. Der Lohn 
habe keinen Einfluss auf die politische 
Arbeit, lautete das Hauptargument. Die 
bürgerliche Mehrheit im Nationalrat 
verwarf somit erneut einen Vorstoss, 
der Transparenz bei den Einkünften 
der Parlamentarier verlangt hatte. Die 
parlamentarische Initiative von Jean-
Charles Rielle (SP/GE)  scheiterte mit 
100 zu 59 Stimmen.

Annahmeschluss für Todesanzeigen:  
jeweils am Vortag um 17 Uhr

BERN Der Nationalrat hat gestern mit 
100 zu 60 Stimmen eine Motion des 
Schaffhauser SVP-Nationalrats Tho-
mas Hurter gutgeheissen, die Firmen, 
welche in der Schweiz Forschung be-
treiben, steuerlich entlasten will. «Wer 
Forschung und Entwicklung fördert, 
der sichert nicht nur die technologi-
sche Leistungsfähigkeit eines Landes, 
sondern sichert und schafft wertvolle 
Arbeits- und Ausbildungsplätze, die 
nicht zuletzt auch unserer Jugend zu-
gute kommen», begründete Hurter 
sein Anliegen. Bis jetzt habe der Bun-
desrat sämtliche Vorstösse in diese 
Richtung abgelehnt. Dabei müsse die 
Schweiz gemäss Hurter neue Modelle 
suchen, um die Unternehmen für ihre 
Standortwahl zu honorieren. Konkret 
will er den Forschungs- und Entwick-

lungsstandort Schweiz mit vier Mass-
nahmen stärken: Erstens soll für die-
jenigen Unternehmen eine Steuerver-
günstigung bei der Bundessteuer ein-
geführt werden, die Ausgaben von For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten in 
der Schweiz ausweisen. Dieser Steuer-
abzug sollte zweitens im Bereich von 
30 bis 40 Prozent der Gesamtausgaben 
für Forschung und Entwicklung (F&E) 
liegen und möglichst einfach ausge-
staltet werden. Qualifizierte Ausgaben 
sollten drittens die Bereiche operatio-
nelle F&E-Tätigkeiten, Investitionen  
in F&E sowie F&E-Ausgaben für Ent-
wicklungs- und Registrierungsfort-
schritte abdecken. Und viertens sollen 
die Steuervergünstigungen auch im 
Steuerharmonisierungsgesetz berück-
sichtigt werden. (r.) 

Motion Thomas Hurter fordert Stärkung  
der Forschung und Entwicklung

Umstrittene Unternehmenssteuerreform II: Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf während der gestrigen Debatte. Bild Key
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Nach einer Scheidung kommen Väter bei der Kinderbetreuung oft zu kurz – der Trend 
zeigt aber in die Richtung eines Fifty-fifty-Modells. Bild Key

«Die Richter geben sich enorm Mühe»

nach dem Gripen-nein ma-
chen Bürgerliche Druck, dass 
Ueli Maurer das geplante 
Grounding des F-5 Tiger 
stoppt. Die GSoA warnt  
bereits vor der Missachtung 
des Volkswillens.

von toBias Gafafer 

Bern Die 54 Kampfjets des Typs F-5 
 Tiger sollen verkauft werden. Das 
 betonte Verteidigungsminister Ueli 
Maurer vor und nach der Gripen- 
Abstimmung. Doch nun kommt Bewe-
gung in die Frage: Gestern diskutierte 
die Sicherheitskommission (SIK) des 
Nationalrats das Grounding. Es ging 

etwa darum, wie lange der Tiger nach 
dem Gripen-Nein fliegen könnte – und 
um die Kosten für eine Aufrüstung. Man-
gels Rechtsgrundlage sei der Ball beim 
Bundesrat, sagte Kommissionspräsident 
Thomas Hurter (SVP/SH). Der Verteidi-
gungsminister habe aber zugesichert, 
dass er mit dem Grounding zuwarten 
wolle, bis im Herbst die Grundlagen für 
die weitere Entwicklung der Armee und 
der Luftwaffe vorlägen. Maurer habe 
auch signalisiert, dass der Abschied vom 
Tiger diskutiert werden solle.

Damit ist zwar nicht entschieden, 
dass ein Teil der Tiger tatsächlich über 
2016 hinaus im Einsatz bleibt. Doch es 
sind neue Töne für Maurer, der dies erst 
vor Kurzem im Ständerat noch aus-
schloss. Hintergrund ist der Druck von 
Bürgerlichen: Etliche Sicherheitspoliti-
ker wollen am F-5 festhalten. So könnte 
der F/A-18-Kampfjet geschont werden, 

sagt etwa Nationalrat Walter Müller 
(FPD/SG). Ins gleiche Horn stösst Stän-
derat Isidor Baumann (CVP/UR): In 
einem neuen Vorstoss hinterfragt er das 
Grounding. «Die Beschaffung eines 
neuen Kampfjets kann bis zu zehn Jahre 
in Anspruch nehmen.» Die Überwa-
chung des Luftraumes während 24  Stun-
den am Tag müsse gewährleistet wer-
den. Die Hälfte der Ständeräte steht hin-
ter dem Anliegen. Damit nicht genug: 
Maurer steht auch unter Druck von sei-
ner Partei. Der Tiger solle länger als ge-
plant im Einsatz bleiben; dies schreibt 
die SVP in einem Positionspapier.

Deshalb ist nicht mehr ausgeschlos-
sen, dass sich der Wind im Verteidi-
gungsdepartement (VBS) dreht. Dabei 
war das VBS gemäss Recherchen bis 
vor zwei Wochen kategorisch gegen 
eine Kehrtwende. Fraglich ist, ob der 
Tiger für leichtere Einsätze in der heu-

tigen Form weiterfliegen soll – oder ob 
der Kampfjet aufgerüstet werden soll. 
Eine geheime Studie des bundeseige-
nen Rüstungsbetriebs RUAG kam zum 
Schluss, dass dies sehr teuer wäre. Zu-
dem würde diese Variante viel Zeit 
brauchen. Gemäss Thomas Hurter will 
das VBS nun abklären, ob die Aufrüs-
tung billiger möglich wäre, wie es die 
brasilianische Luftwaffe vormachte.

Linke hofft vergeblich
Vergeblich wollte die Linke den 

Schwung des Gripen-Neins nutzen, um 
auch das Rüstungsprogramm zu kip-
pen. Damit bleibt sie chancenlos. Der 
Plan B mit dem Tiger erwischt die 
GSoA auf dem falschen Fuss. Dies 
käme einer «krassen Missachtung» des 
Stimmvolks gleich, das sich für eine 
schlankere Luftwaffe ausgesprochen 
habe, teilte sie mit.

Der tiger-Kampfjet soll länger fliegen Mehrheit für  
Gültigerklärung
Bern Die Staatspolitische Kommission 
des Ständerates (SPK) will die Durch-
setzungs-Initiative der SVP grundsätz-
lich für gültig erklären. Als Vorlage 
zur Umsetzung der Ausschaffungs- 
Initiative soll sie aber nicht dienen. Die 
SPK will dabei ihren eigenen Weg ge-
hen.

Nicht einverstanden
Der Nationalrat hatte sich beim Ge-

setzestext, mit dem die Ausschaffungs-
Initiative umgesetzt werden soll, weit-
gehend auf den Text der Durchset-
zungs-Initiative gestützt. Die Stände-
ratskommission ist damit nicht einver-
standen.

«Wir haben beschlossen, dass wir 
einen eigenen Weg für die Umsetzung 
suchen», sagte Kommissionspräsidentin 
Verena Diener (GLP/ZH) gestern vor 
den Medien in Bern. «Basis ist die ange-
nommene Volksinitiative.» (sda)

Persönliche Kopie von: CORNELIA STAMM HURTER


